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· Europäisches Semester 2025 – Herbstpaket

	Berichterstatter
	Petru Sorin DANDEA (Gruppe Arbeitnehmer – RO)

	Referenzdokumente
	COM(2024) 700 final
EESC-2024-04138-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· bedauert es zutiefst und findet es unbegreiflich, dass die Europäische Kommission angesichts der globalen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Turbulenzen beschlossen hat, den Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum nicht zu veröffentlichen;
· ist der Ansicht, dass die erheblichen und zunehmenden geopolitischen Risiken und die Schwächung multilateraler Institutionen letztendlich schwerwiegende Auswirkungen auf die Volkswirtschaften, den Handel, die Inflation und das Wachstum in Europa haben könnten;
· begrüßt die Bemühungen der Kommission, den Umsetzungszyklus des neuen Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung einzuleiten, und fordert die Kommission auf, diesen Prozess so bald wie möglich abzuschließen;
· verweist auf den Standpunkt der Zivilgesellschaft, dass im Herbstpaket zwar hervorgehoben wird, wie wichtig die Einbeziehung der Interessenträger ist, dass es jedoch an konkreten Mechanismen zur angemessenen und wirksamen Einbeziehung der Sozialpartner und der Organisationen der Zivilgesellschaft auf nationaler Ebene fehlt;
· befürwortet die Absicht der Kommission, bereits zu Jahresbeginn den Kompass für die Wettbewerbsfähigkeit zu veröffentlichen;
· stimmt mit der Schlussfolgerung des Draghi-Berichts überein, dass der Hauptgrund für das schlechte Abschneiden der EU-Wirtschaft in puncto Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den USA und China das hohe Investitionsdefizit ist, das sich in den letzten zwei Jahrzehnten angehäuft hat;
· ist der Ansicht, dass die Investitionen aus öffentlichen und privaten, nationalen und europäischen Mitteln finanziert werden müssen;
· nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, die länderspezifischen Empfehlungen auf eine bessere Umsetzung der Reformen und Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität und des MFR auszurichten, da beide in Kürze (2026 bzw. 2027) auslaufen werden;
· hält angesichts der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage, in der sich die EU befindet, eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten für die Überwindung dieser Hindernisse entscheidend;
· ist der Auffassung, dass die im Gemeinsamen Beschäftigungsbericht enthaltenen Analysen und Erkenntnisse der Kommission zutreffen und sorgfältig in länderspezifische Empfehlungen umgesetzt werden sollten;
· fordert die Kommission auf, das Programm zum Abbau der durch übermäßige Regulierung verursachten Belastungen für europäische Unternehmen fortzusetzen, denn diese Belastungen untergraben ihre globale Wettbewerbsfähigkeit; 
· ist der Ansicht, dass die Investitions- und Reformvorschläge in den länderspezifischen Empfehlungen vorrangig auf die Bewältigung des gravierenden Wohnungsproblems ausgerichtet sein sollten.

	Kontakt
	Anna Pantazi

	Tel.
	+32 25469231

	E-Mail
	Anna.Pantazi@eesc.europa.eu




· Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC9)

	Berichterstatter
	Krister ANDERSSON (Gruppe Arbeitgeber – SE)

	Referenzdokumente
	COM(2024) 497 final 

	
	EESC-2024-04551-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· begrüßt den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC 9);
· stellt fest, dass es sich um eine Umsetzung des Inklusiven Rahmens der OECD/G20 handelt, über den bereits eine Einigung erzielt wurde;
· weist darauf hin, dass nur durch die Schaffung einheitlicher, für alle Mitgliedstaaten geltender Vorschriften Rechtssicherheit und Klarheit für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen gewährleistet werden können;
· hält es für entscheidend, dass die im Rahmen der DAC 9 gesammelten Informationen einzig und allein im Sinne des Kommissionsvorschlags und nicht für andere Zwecke verwendet werden, um auszuschließen, dass Unternehmen in Drittländern auf sensible Informationen zugreifen und dadurch die Wettbewerbsposition der europäischen Unternehmen beeinträchtigen;
· bedauert, dass für diesen Vorschlag weder eine Folgenabschätzung noch ein Check-up der Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt wurde. Es wäre interessant gewesen, feststellen zu können, ob der Vorschlag zum allgemeinen Ziel der Kommission beiträgt, den Verwaltungsaufwand um 25 % zu verringern;
· hält es für erforderlich, dass die Vorschriften mit den laufenden Arbeiten der OECD voll und ganz im Einklang stehen. 

	Kontakt
	Jüri Soosaar

	Tel.
	+32 2 5469628

	E-Mail
	Juri.Soosaar@eesc.europa.eu





· Finanzierung der Verteidigung in der EU

	Berichterstatter
	Marcin NOWACKI (Gruppe Arbeitgeber – PL)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme – EESC-2024-03643-00-01-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· betont, dass für den Umgang mit den Veränderungen in der Sicherheitslandschaft in Europa dringend belastbare und einheitliche Lösungen zur Finanzierung der Verteidigung gefunden werden müssen. Geopolitische Herausforderungen, insbesondere die russische Aggression gegen die Ukraine, erfordern sofortige und strategische Investitionen in Verteidigungsfähigkeiten – sowohl in die militärische als auch in die zivile Bereitschaft, um die Grundwerte, Frieden, Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen der EU zu schützen;
· betont, dass die EU ihre verteidigungspolitischen Ziele klar definieren und die europäische Verteidigungssäule stärken muss, deren Ressourcen und operativen Kapazitäten mit der NATO zu koordinieren sind. Die Verteidigungspolitik ist Teil der Außen- und Sicherheitspolitik der EU, mit der der Frieden, die Demokratie und die Menschenrechte auf unserem Kontinent, in den angrenzenden Gebieten und in der ganzen Welt gefördert und die multilateralen Institutionen des UN-Systems verteidigt werden müssen;
· hält es für sehr wichtig, nach Wegen zu suchen, wie die Verteidigungsfähigkeiten der EU innerhalb der derzeitigen, durch die Verträge gesetzten Grenzen für die Nutzung von EU-Mitteln für Verteidigungszwecke gestärkt werden können;
· betont die Bedeutung einer vertieften Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO, um einen einheitlichen Ansatz in der Verteidigungspolitik zu gewährleisten;
· Die Stärkung der Investitionen in derartige Technologien sollte unverzüglich anlaufen, noch in diesem MFR-Zeitraum;
· ist der Ansicht, dass die Entwicklung und Produktion moderner Verteidigungssysteme zu den unmittelbaren Finanzierungsprioritäten gehören sollten. Die Stärkung der Investitionen in derartige Technologien sollte unverzüglich anlaufen, noch in diesem MFR-Zeitraum;
· unterstreicht, dass die Stärkung der technologischen und industriellen Basis der europäischen Verteidigung (EDTIB) für eine Verringerung der Abhängigkeit von externen Lieferanten und die Förderung von Innovationen in der EU essentiell ist;
· befürwortet den Ausbau gemeinsamer Beschaffungsmechanismen, u. a. der Europäischen Friedensfazilität (EFF) zur Maximierung der Ressourceneffizienz und zur Stärkung strategischer Partnerschaften. Initiativen wie die Verordnung zur Förderung der Munitionsproduktion (ASAP) und das Instrument zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie durch gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) sollten ausgeweitet werden, um Produktionsengpässe zu beheben und die Einsatzbereitschaft zu erhöhen;
· ist der Ansicht, dass Partnerschaften mit Drittländern angestrebt werden sollten, um gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen Sicherheitsinfrastruktur und technologische Innovation voranzutreiben; 
· weist auf die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften als ergänzendes Instrument zur Bündelung von Fachwissen und Ressourcen hin, um Innovationen voranzutreiben und eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen;
· betont, dass bei der Finanzierung der Verteidigung die Unterstützung der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, die von regionalen Konflikten am unmittelbarsten betroffen sind, Vorrang haben sollte, sofern sie die gemeinsamen Ziele und Grundsätze der EU und der NATO strikt einhalten;
· hält es für ausgesprochen wichtig, die Verteidigungsfinanzierung in umfassendere EU‑Finanzierungsmechanismen, einschließlich des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens (MFR), einzubetten, ohne andere kritische Prioritäten der EU wie die Kohäsionspolitik, den ökologischen Wandel und die europäische Säule sozialer Rechte zu gefährden;
· hält es für nötig, Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit durchzuführen, um herauszustellen, wie wichtig die Verteidigungsfinanzierung für die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in Europa sowie für die demokratische Lebensweise und den sozialen Zusammenhalt in Europa ist.
· ist der Ansicht, dass die EU in der Pflicht steht, im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eine gemeinsame Verteidigungspolitik festzulegen, eine starke europäische Verteidigungssäule aufzubauen und die dafür erforderlichen legislativen und finanziellen Maßnahmen zu ergreifen;
· hält es für erforderlich, dass sich die EU auch auf diplomatischer Ebene aktiv für einen gerechten Frieden in der Ukraine einsetzt.

	Kontakt
	Gerald Klec

	Tel.
	+32 25469909

	E-Mail
	Gerald.Klec@eesc.europa.eu




· Stärkung der Ergebnisorientierung der Kohäsionspolitik nach 2027 – Herausforderungen, Risiken und Chancen

	Berichterstatter
Ko-Berichterstatter
	David SVENTEK (Gruppe Arbeitgeber – CZ)
Florian MARIN (Gruppe Arbeitnehmer – RO)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes
EESC-2024-03481-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· unterstützt nachdrücklich die Fortführung der EU-Kohäsionspolitik, die er für klar begründet, rational und legitim hält. Er sieht gleichwohl in Bezug auf die Kohäsionspolitik einen Modernisierungs- und Anpassungsbedarf, damit den Entwicklungen und den Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann;
· ist davon überzeugt, dass der jetzige Anteil der Kohäsionspolitik am EU-Haushalt im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen nicht verringert, sondern eher erhöht werden sollte;
· empfiehlt, die künftige Kohäsionspolitik an folgenden Prinzipien auszurichten: Partnerschaft (mit aktivem Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft), geteilte Mittelverwaltung (ausgewogene Beteiligung europäischer, nationaler und regionaler Behörden), Multi-Level-Governance (Einbeziehung der Regionen, Städte und lokalen Gebietskörperschaften), ortsbezogener Ansatz (Umsetzung eines Bottom-up-Ansatzes), thematische Konzentration (Verknüpfung mit den strategischen Prioritäten der EU und dem Europäischen Semester), territoriale Ausrichtung (auch auf der Grundlage der regionalen Gegebenheiten), Ergebnisorientierung (konkrete und quantifizierte Ergebnisse und Vorteile), Vereinfachung (der Regeln und Verfahren) und soziale Auflagen für die Finanzierung von Investitionen;
· ist der Auffassung, dass eine ergebnisorientierte Kohäsionspolitik in der Zukunft ausdrücklich die geopolitischen Herausforderungen berücksichtigt sollte. Sie sollte außerdem Investitionen in den Kapazitätsaufbau ermöglichen und das Partnerschaftsprinzip konsolidieren;
· rät dazu, die Ergebnisorientierung zu einem zentralen Grundsatz zu machen, der zu einer effizienteren Zuweisung der begrenzten kohäsionspolitischen Mittel beitragen sowie sichtbar und transparent Wirkung entfalten wird;
· warnt davor, die Verpflichtungen, die sich aus der Einführung des ergebnisorientierten Ansatzes ergeben, auf die bereits bestehenden Kontroll- und Prüfungsverfahren zum Monitoring der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Ausgaben für aus Kohäsionsmitteln finanzierte Projekte aufzusatteln;
· ist der festen Überzeugung, dass das Hauptaugenmerk der Kohäsionspolitik ungeachtet aller notwendigen Änderungen an Inhalt und Ausrichtung den Regionen und ihren spezifischen Entwicklungs- und Resilienzbedürfnissen gelten und zugleich der Verringerung von Ungleichheiten dienen muss;
· meint, dass soziale Investitionen, darunter auch in den Wohnraum, als strukturelle Faktoren für die territoriale Entwicklung, gute öffentliche Dienstleistungen, die demografischen Probleme und das Problem der Entvölkerung sowie für die Verbesserung der Lebensqualität stärker in den Blickpunkt gerückt werden sollten; 
· spricht sich für ein transparentes politisches Umfeld aus, in dem die Interessenträger, u. a. die organisierte Zivilgesellschaft, einen festen Platz haben;
· weiß um die Komplexität des Systems, das erheblich vereinfacht und transparenter werden muss;
· betont, dass Konvergenz und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in der gegenwärtigen und in der heraufziehenden Phase der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der EU durchaus miteinander vereinbar sind.

	Kontakt
	Georgios MELEAS

	Tel.
	+32 2 5469795

	E-Mail
	Georgios.Meleas@eesc.europa.eu
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· Maßnahmen gegen Einsamkeit als Kitt für den demografischen Zusammenhalt

	Berichterstatter
	Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – ES)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2024-03264-00-00-AC



Kernaussagen

The EESC
· fordert die Kommission auf, in ihrer Amtszeit 2025–2029 eine europäische Strategie zur Bekämpfung der Einsamkeit mit folgenden Zielen anzunehmen: Konsolidierung der Kenntnisse über Einsamkeit, Analyse und Bewertung bestehender Maßnahmen, Einbeziehung eines bereichsübergreifenden Ansatzes, Bekämpfung der Ursachen von Einsamkeit durch einen präventiven Ansatz, Sensibilisierung und Entstigmatisierung, Entlastung der Gesundheitssysteme und Mobilisierung von Finanzmitteln;
· unterstreicht die Schlüsselrolle von Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung von Einsamkeit, und erkennt an, dass auch die Sozialpartner hier einen Beitrag leisten können;
· fordert, dass im Rahmen der europäischen Strategie für ältere Menschen (Stellungnahme SOC/757) und der künftigen europäischen Strategie für Generationengerechtigkeit (Stellungnahme SOC/800) auf europäischer Ebene spezifische Maßnahmen gegen Einsamkeit entwickelt werden, einschließlich nationaler Pläne;
· ist der Ansicht, dass Strategien gegen Einsamkeit auf das gesamte Leben ausgerichtet sein und sich dabei auf die Übergangsphasen im Leben konzentrieren sollten. Sie sollten zudem auf hoher Ebene unter Einbeziehung der verschiedenen Akteure wie der öffentlichen Verwaltungen, insbesondere lokaler Behörden, der organisierten Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, der Sozialwirtschaft und der Medien konzipiert und umgesetzt werden;
· fordert die Europäische Kommission auf, das auf Ersuchen des Europäischen Parlaments im Jahr 2022 eingeleitete Pilotprojekt zur Einsamkeit fortzusetzen;
· fordert, die Dimension der Einsamkeit in die künftige Initiative „Jugendtest“ aufzunehmen;
· ersucht den Europäischen Ausschuss der Regionen, sich an der vorgeschlagenen Strategie zu beteiligen.

	Kontakt
	Valeria Atzori

	Tel.
	+32 25468774

	E-Mail
	Valeria.Atzori@eesc.europa.eu





· Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsfrage – aktueller Stand der Maßnahmen in der EU

	Berichterstatter
	José Antonio MORENO DÍAZ (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	Ko-Berichterstatterin
	Dovilė JUODKAITĖ (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – LT)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-01831-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· weist darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Menschenrechtsverletzung und eine der am schwersten zu bekämpfenden Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist; fordert die Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) und des Übereinkommens 190 der Internationalen Arbeitsorganisation über Gewalt und Belästigung sowie insbesondere von deren Empfehlung 206, die in allen Mitgliedstaaten und von der EU selbst besser bekannt gemacht und umgesetzt werden sollten;
· ist der Auffassung, dass die Richtlinie (EU) 2024/1385 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt allen Formen von Gewalt gegen Frauen, u. a. institutioneller Gewalt, Prostitution, kommerzieller oder ausbeuterischer Pornografie, reproduktiver Ausbeutung, indirekter Gewalt, Gefügigmachen durch chemische Substanzen und Belästigung im öffentlichen Raum sowie sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung und Zwangssterilisierung von Frauen mit Behinderungen, Rechnung tragen sollte;
· fordert, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als Formen der Gewalt in die Richtlinie aufzunehmen und aufgrund des fehlenden Einverständnisses unter Strafe zu stellen. Der Begriff „Einverständnis“ muss im Zusammenhang mit sexueller Gewalt definiert werden. Geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich Vergewaltigung, sollte zu den in Artikel 83 Absatz 1 AEUV genannten „EU‑Straftatbeständen“ hinzugefügt werden;
· ist besorgt darüber, dass physische, psychische und sexuelle Gewalt als wesentliche Bestandteile von Prostitution sowie Einschränkungen hinsichtlich eines kostenlosen und sicheren Schwangerschaftsabbruchs nicht als Form der Gewalt gegen Frauen aufgenommen wurden; 
· betont zwar, dass jedwede Gewalt gegen Frauen ein erhebliches Problem für die öffentliche und klinische Gesundheit darstellt, unterstreicht jedoch die mehrfachen sowie sich überschneidenden Formen der Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen, insbesondere von Frauen mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen und/oder geistigen Behinderungen; fordert, diese Form von Gewalt als Problem der öffentlichen Gesundheit mit langfristigen Folgen zu betrachten; fordert zudem eine nach Behinderungen aufgeschlüsselte Datenerhebung;
· ist zutiefst besorgt darüber, dass Gewalt gegen Frauen mancherseits nicht als spezifische Form der Gewalt anerkannt wird, die gegen Frauen ausgeübt wird, weil sie Frauen sind, womit gegen die Werte und Grundsätze von Artikel 2 AEUV verstoßen wird; ist der Ansicht, dass Bildung und Erziehung, einschließlich der Sexualerziehung, für die Prägung von Geschlechterrollen und Stereotypen von maßgeblicher Bedeutung sind, und fordert eine Einbeziehung der Bildungsfachleute, der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Sozialpartner in die institutionelle Zusammenarbeit zur Prävention und zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Gewalt;
· fordert, spezifische Maßnahmen in den Bereichen sozialer Dialog, Tarifverhandlungen und notwendige Verhandlungen mit den Sozialpartnern vorzusehen, um die Beschäftigung und die Beschäftigungsfähigkeit von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt zu fördern.

	Kontakt
	Gabriela Grasu

	Tel.
	+32 25469162

	E-Mail
	Grasu.Gabriela@eesc.europa.eu




· Beitrag des EWSA zu den Prioritäten der EU auf der 69. Tagung der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau

	Berichterstatterin
	Maria NIKOLOPOULOU (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2024-03990-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· appelliert nachdrücklich an die EU und die Mitgliedstaaten, die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter zu beschleunigen, ehrgeiziger zu sein und den schrumpfenden Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft zu kritisieren sowie Rückschritten bei den Frauenrechten, die insbesondere von rechtsextremen politischen Parteien angegriffen werden, entgegenzuwirken;
· schlägt vor, dass die EU, die Mitgliedstaaten und die politischen Parteien sich dazu verpflichten, mehr Frauen für die Politik zu gewinnen, indem sie u. a. Maßnahmen in Erwägung ziehen, mit denen die Wahl und Ernennung von Frauen für wichtige Positionen gefördert werden, wie Quoten, die Anwendung des Reißverschlussverfahrens bei der Listenaufstellung, Ko-Vorsitze, aufgeteilte Amtszeiten und das Vorschlagen männlicher und weiblicher Kandidaten;
· fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ausreichende Ressourcen für ihre nationalen Aktionspläne zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen bereitzustellen und diese in Absprache mit den Organisationen der Zivilgesellschaft zu gestalten; ruft zu verstärkten Maßnahmen auf, um gegen Gewalt im Internet und gegen wirtschaftliche Gewalt vorzugehen, die körperliche und geistige Gesundheit von Frauen zu fördern und dafür zu sorgen, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen und ihre damit verbundenen Rechte geachtet werden; 
· ist der Auffassung, dass ein EU-Rahmen für einen gerechten Übergang eine Kompetenzstrategie umfassen sollte, mit der bereits bestehende Formen der geschlechtsspezifischen Ungleichheit angegangen werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei Frauen und Mädchen im Globalen Süden und in ländlichen Gebieten gewidmet werden, die unverhältnismäßig stark von der Dreifachkrise des Planeten betroffen sind;
· fordert, dass die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern überwunden werden muss und die Perspektiven von Frauen bei der Konzeption, der Entwicklung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen einbezogen werden müssen, um KI sozial sensibel und inklusiv zu gestalten;
· plädiert für Maßnahmen zur Beseitigung der geschlechtsspezifischen Diskrepanz bei unbezahlten Pflege- und Betreuungsaufgaben und zur Unterstützung von Frauen beim Verbleib auf dem Arbeitsmarkt, u. a. durch die Bereitstellung erschwinglicher, zugänglicher und hochwertiger Gesundheitsversorgungs-, Pflege- und Betreuungsdienste sowie von Sicherheitsnetzen gemäß den nationalen Vorschriften;
· fordert eine starke und ehrgeizige Langzeitstrategie der EU für eine inklusive Außenpolitik, bei der die Gleichstellung der Geschlechter, Menschenrechte, eine feministische Diplomatie und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt werden;
· betont, dass im Hinblick auf die Konzipierung und Weiterverfolgung entsprechender Strategien mehr nach Geschlecht aufgeschlüsselte intersektionale Daten benötigt werden, dass Instrumente zur Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung eingesetzt werden sollten und dass in der Haushaltspolitik eine Geschlechterperspektive angewendet werden sollte.

	Kontakt
	Gabriela Grasu

	Tel.
	+32 25469162

	E-Mail
	Gabriela.Grasu@eesc.europa.eu




· Ältere Menschen in Beschäftigung – systemische Voraussetzungen für einen freiwilligen längeren Verbleib im Erwerbsleben

	Berichterstatter
	Krzysztof BALON (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – PL)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes
EESC-2024-03788-00-00-AC
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Der EWSA
· [bookmark: _Toc191974009]teilt die Auffassung des polnischen EU-Ratsvorsitzes, dass die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen zu einer der wichtigsten Herausforderungen für die Politik geworden ist. Da die durchschnittliche Lebenserwartung bei guter Gesundheit in der EU steigt, kann sich die berufliche Tätigkeit älterer Menschen nicht nur positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken, sondern auch das Wohlergehen dieser Menschen in finanzieller, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht verbessern und die Solidarität zwischen den Generationen in der Gesellschaft fördern;
· [bookmark: _Toc191974010]weist darauf hin, dass der 15. Grundsatz der europäischen Säule sozialer Rechte (das Recht auf eine Rente, die den gezahlten Beiträgen entspricht und ein angemessenes Einkommen für ein würdevolles Leben im Alter sicherstellt) vollständig umgesetzt werden sollte;
· [bookmark: _Toc191974011]stellt fest, dass die Schaffung guter Arbeitsplätze in einem Arbeitsumfeld, in dem alle Altersgruppen ermutigt werden, eine Arbeit aufzunehmen und erwerbstätig zu bleiben, ein wichtiger Aspekt ist; 
· [bookmark: _Toc191974012]weist darauf hin, dass die Bildung generationenübergreifender Teams ein weiterer Faktor für die Förderung der Beschäftigung älterer Menschen ist, und fordert die Europäische Kommission erneut auf, die Mitgliedstaaten in einer Empfehlung dazu aufzurufen, die Präsenz von Arbeitnehmern unterschiedlicher Generationen am Arbeitsplatz sicherzustellen;
· [bookmark: _Toc191974013]stellt fest, dass zu den Instrumenten zur Förderung der Beschäftigung älterer Menschen außerdem gehören: a) die Schaffung eines günstigen Arbeitsumfelds, in dem ältere Menschen ermutigt werden, länger erwerbstätig zu bleiben, b) der Erhalt und der Ausbau von Kompetenzen im Rahmen des lebenslangen Lernens, c) Lösungen für die Vereinbarkeit von Arbeitstätigkeit und Betreuung betagter Angehöriger, d) die Förderung eines längeren Erwerbslebens, und e) die Bekämpfung von Diskriminierung aus Altersgründen und anderer Faktoren, die ältere Arbeitnehmer daran hindern, auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. In all diesen Bereichen kommt den Akteuren der Sozialwirtschaft, den Organisationen der Zivilgesellschaft und den Sozialpartnern eine Schlüsselrolle zu;
· [bookmark: _Toc191974014]schlägt vor, dass die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit dem EWSA, den Sozialpartnern und sonstigen Organisationen der Zivilgesellschaft ein Forum für den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten einrichtet und anschließend unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Beratungen des Forums ein Instrumentarium bewährter Verfahren veröffentlicht.

	Kontakt
	Triin Aasmaa Gomes

	Tel.
	+32 25469524

	E-Mail
	Triin.AasmaaGomes@eesc.europa.eu





[bookmark: _Toc24617160][bookmark: _Toc75527082][bookmark: _Toc192845597]VERKEHR, ENERGIE, INFRASTRUKTUREN, INFORMATIONSGESELLSCHAFT

· Vollendung der Infrastruktur des EU-Binnenmarkts in einem neuen geopolitischen Umfeld

	Berichterstatterin
	Päivi Elina WOOD (Gruppe Arbeitgeber – FI)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-03902-00-00-AC
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Der EWSA
· hält es für unabdingbar, die Bemühungen um widerstandsfähigere und zuverlässigere Verkehrssysteme zu intensivieren; betont, dass die Folgen von Krisen für alle Verkehrsträger angemessen untersucht und mögliche neue Hindernisse für die Anbindung unterschiedlicher Gebiete innerhalb der EU ermittelt werden müssen;
· hält es für unbedingt erforderlich, im nächsten MFR auf zielführende Weise angemessene Finanzmittel für Investitionen in den Ausbau und die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur vorzusehen. Dabei sollte die angestrebte Fertigstellung des TEN-V-Kernnetzes bis 2030 an erster Stelle rangieren;
· fordert zudem, dass stärker auf die duale Nutzung von Infrastruktur hingewirkt wird, wobei auch weiter mit der NATO zusammengearbeitet werden muss;
· betont, dass unter dem Gesichtspunkt umfassender Sicherheit die Vitalität und die Binnenmarktanbindung der EU-Grenzregionen verbessert werden müssen;
· fordert, die Mobilität der Arbeitskräfte zu erleichtern, für ein größeres Angebot an Kompetenzen und Fähigkeiten zu sorgen und den Verkehrssektor attraktiver zu machen.

	Kontakt
	Albert Precup

	Tel.
	+32 25469326

	E-Mail
	Albert.Precup@eesc.europa.eu




[bookmark: _Toc75527083][bookmark: _Toc192845598]BINNENMARKT, PRODUKTION, VERBRAUCH

· Verbraucherschutz und Auswirkungen des digitalen und des grünen Wandels auf die Situation der Verbraucher

	Berichterstatterin
	Ileana IZVERNICEANU DE LA IGLESIA (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – ES)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2024-03566-00-00-AC
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Für diese Stellungnahme wird der EU-Jugendtest im EWSA durchgeführt. Das Europäische Jugendnetzwerk für Energie (EYEN) wurde von einer Gruppe interessierter Jugendorganisationen ausgewählt, um sie bei der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu vertreten.

Der EWSA
· ist der Auffassung, dass die Anforderungen an verpflichtende und freiwillige Produktinformationen auf europäischer Ebene harmonisiert werden sollten. Ferner gilt es, eine übermäßige Informationsflut zu vermeiden, die Richtigkeit der Kennzeichnungen zu gewährleisten und so ein nachhaltigeres Konsumverhalten seitens der Verbraucher zu fördern;
· macht deutlich, dass es wichtig ist, informierte Kaufentscheidungen durch eine Produktkennzeichnung zu erleichtern, die Aufschluss über die Lebenszykluskosten, die Energieeffizienz sowie die Haltbarkeit und Reparierbarkeit der Produkte gibt;
· fordert die Kommission und die nationalen Behörden auf, einen geeigneten Rahmen zu entwickeln, mit dem durch steuerliche Anreize und in manchen Fällen durch direkte Subventionen zur Verringerung der Preisunterschiede für einen Zugang zu nachhaltigen Produkten gesorgt wird;
· fordert weiterhin, dass wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung des Zugangs zum digitalen Markt insbesondere in ländlichen und weniger besiedelten Gebieten ergriffen und auch Verbraucherinnen und Verbraucher mit geringeren digitalen Kompetenzen einbezogen werden;
· bekräftigt, wie wichtig die Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher ist, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können;
· verweist auf die wichtige Rolle der Verbraucherverbände beim grünen und digitalen Wandel und betont, dass ihre Finanzierung gesichert sein muss;
· fordert, dass auch schutzbedürftigen Verbrauchergruppen der Zugang zu erschwinglichen und nachhaltigen Produkten ermöglicht und dabei berücksichtigt werden sollte, dass es unterschiedliche Formen von Schutzbedürftigkeit gibt und dass sich die Schutzbedürftigkeit im Laufe der Zeit verändern kann;
· ist der Ansicht, dass die EU den negativen Auswirkungen von Plattformen in Drittstaaten, die Billigprodukte anbieten, mit strengeren Vorschriften wie u. a. wirksamen Zöllen entgegenwirken sollte.

	Kontakte
	Radoslava Stefankova
Yousra Asbouni El Ouahabi

	Tel.
	+32 25468188
+32 25468485

	E-Mail
	Radoslava.Stefankova@eesc.europa.eu
Yousra.Asbounielouahabi@eesc.europa.eu




· Bewertung der Letta- und Draghi-Berichte über das Funktionieren und die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Binnenmarkts

	Berichterstatter
	Matteo Carlo BORSANI (Gruppe Arbeitgeber – IT)
Stefano PALMIERI (Gruppe Arbeitnehmer – IT)
Giuseppe GUERINI (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IT)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2024-03441-00-00-AC
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Der EWSA
· betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas dringend gestärkt und zugleich Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt gewährleistet werden müssen. Die EU steht vor einem zunehmenden globalen Wettbewerb und muss entschlossen handeln, um ihre wirtschaftliche Position zu stärken. Dies sollte jedoch nicht zulasten der ökologischen Nachhaltigkeit, der Arbeitnehmerrechte oder des regionalen Gleichgewichts gehen. Er fordert einen Ansatz, bei dem das Wirtschaftswachstum mit den Grundsätzen des sozialen und territorialen Zusammenhalts verknüpft wird;
· fordert verstärkte Investitionen in Schlüsselbereiche wie die soziale Infrastruktur, den digitalen Wandel und die Energiewende. Er erkennt an, dass die Wettbewerbsfähigkeit auf einem soliden Fundament beruht, und betont, dass erhebliche Investitionen in moderne Infrastrukturen, einschließlich Bildung, Forschung, Digitalisierung und erneuerbare Energien, erforderlich sind. Diese Investitionen sind von entscheidender Bedeutung, um die wirtschaftliche Stärke Europas zu erhalten und gleichzeitig den demografischen Wandel, den technologischen Fortschritt und die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen;
· betont, dass die EU den globalen wirtschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten muss, anstatt sich nur auf Errungenschaften auszuruhen. Er verweist darauf, dass Europa an einem Scheideweg steht: es kann entweder beim globalen wirtschaftlichen Wandel eine proaktive Rolle übernehmen oder Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten. Dies bedeutet, dass der Binnenmarkt an neue geopolitische Gegebenheiten angepasst, die strategische Abhängigkeit von Lieferketten außerhalb der EU verringert und die Rolle Europas in strategischen Industriezweigen gestärkt werden müssen. 

	Kontakte
	Annalisa Tessarolo
Silvia Staffa

	Tel.
	+32 25469732
+32 25468378

	E-Mail
	Annalisa.Tessarolo@eesc.europa.eu
Silvia.Staffa@eesc.europa.eu





· Die Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der EU angesichts neuer Belastungen/Verwaltungslasten

	Berichterstatter
	Paul RÜBIG (Gruppe Arbeitgeber – AT)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes
EESC-2024-03549-00-00-AC
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Der EWSA
· ist der Ansicht, dass trotz verschiedener EU-Initiativen in der Vergangenheit weitere Verbesserungen bei der Verringerung des Regelungsaufwands erforderlich sind, da KMU aufgrund der zusätzlichen Regulierungswelle und der bestehenden Anforderungen, auch im Zusammenhang mit dem Grünen Deal, mit doppelten und dreifachen rechtlichen Anforderungen konfrontiert sind;
· ist gleichzeitig der Auffassung, dass die Verringerung des Regelungsaufwands nicht die Einhaltung der auf internationaler Ebene und auf EU-Ebene festgelegten Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzrechte und -standards sowie des Grundsatzes der Transparenz und der Rechtsstaatlichkeit in der EU gefährden darf;
· empfiehlt, den Ausschuss für Regulierungskontrolle (RSB) erheblich aufzuwerten und seine Unabhängigkeit zu stärken. Er sollte zu Beginn eines jeden Gesetzgebungsverfahrens eine „Kohärenz- und Subsidiaritätsprüfung“ durchführen und angemessene Prüfungs- und Vorschlagsrechte bekommen;
· empfiehlt, den KMU-Test und den Check-up der Wettbewerbsfähigkeit in einem Verfahren zusammenzufassen;
· legt nahe, mithilfe künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens ein benutzerfreundliches „einheitliches Meldeinstrument“ zu schaffen, das KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Unternehmen für alle EU-relevanten Berichtspflichten, Fristen und Sanktionen zur Verfügung steht;
· spricht sich dafür aus, dass das Europäische Parlament und der Rat der EU ein beschleunigtes Verfahren für Folgen- und Risikobewertungen entwickeln, die die zuständigen Fachabteilungen dieser Organe bei substanziellen Änderungen an den Kommissionsvorlagen vornehmen;
· vertritt die Auffassung, dass der Rat der Europäischen Union und die nationalen Parlamente die Möglichkeiten zur Überprüfung der Zuständigkeit (Subsidiarität) insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf KMU, Verbraucher, Behörden und Justiz, umfassender nutzen sollten.

	Kontakt
	Marco Manfroni

	Tel.
	+32 25469140

	E-Mail
	Marco.Manfroni@eesc.europa.eu




· Der Dienstleistungssektor in der Europäischen Union

	Berichterstatter
	Marcin NOWACKI (Gruppe Arbeitgeber – PL)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2024-03619-00-00-AC
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Der EWSA
· betont, dass die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über Berufsqualifikationen harmonisiert werden müssen, um der Fragmentierung im Dienstleistungssektor der EU entgegenzuwirken;
· ist der Ansicht, dass ein „100-Berufe-Paket“ auf den Weg gebracht werden sollte, um die größten regulatorischen Hindernisse in den Mitgliedstaaten zu beseitigen;
· vertritt die Auffassung, dass die Digitalisierung bei der Modernisierung der Verwaltungsprozesse eine zentrale Rolle spielen sollte. Durch ein einheitliches digitales Meldeportal und die Digitalisierung der A1-Formulare würde nicht nur der Verwaltungsaufwand für KMU verringert, sondern auch die Bereitstellung grenzüberschreitender Dienstleistungen rationalisiert und so für schnellere und leichter zugängliche Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen gesorgt;
· hält gezielte, sektorspezifische Reformen für nötig, um Hindernisse in Branchen wie Baugewerbe, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen zu beseitigen;
· unterstreicht, dass Arbeitsschutz, Tarifverhandlungen und Tarifverträge nicht als unnötige Belastung angesehen werden dürfen;
· betont, dass Daten über den Dienstleistungssektor, insbesondere in Bezug auf KMU, erhoben werden müssen, um die Politikgestaltung zu unterstützen und Hindernisse für den Binnenmarkt zu beseitigen;
· ist der Ansicht, dass in die aktualisierte Binnenmarktstrategie ein umfassender sektorspezifischer Aktionsplan für die Integration des Dienstleistungsmarktes aufgenommen werden sollte. 

	Kontakt
	Annalisa Tessarolo

	Tel.
	+32 2 54697432

	E-Mail
	Annalisa.Tessarolo@eesc.europa.eu





· Die Zukunft der Industrie in der Europäischen Union vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise und der Transformationskosten

	Berichterstatter
	Andrea MONE (Gruppe Arbeitnehmer – IT)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2024-03583-00-00-AC
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Der EWSA
· fordert dringende Maßnahmen, um eine umfassende Industriestrategie der EU zu konzipieren, mit der die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und gute Arbeitsplätze gesichert werden. Diese Strategie soll die Ziele des Grünen Deals durch genaue Überwachung und gezielte Anpassungsmaßnahmen ergänzen;
· fordert ein besseres wirtschaftliches und regulatorisches Umfeld zur Bekämpfung der strukturellen Wettbewerbsprobleme Europas. Dazu gehören hohe Energie- und Rohstoffpreise, Vorabinvestitionen und Befolgungskosten infolge des ökologischen Wandels, eine unzureichende Infrastruktur, ein anhaltender Fachkräftemangel, das Fehlen einer ausreichenden Finanzierung, die schwache Binnennachfrage und der unvollendete Binnenmarkt;
· spricht sich für eine Wettbewerbspolitik aus, die Investitionen und Innovation Vorrang einräumt, die soziale und territoriale Inklusion fördert und sicherstellt, dass der soziale Dialog und Tarifverhandlungen den Strukturwandel auf faire und gerechte Weise begleiten;
· fordert eine branchenübergreifende Industriestrategie, um die politische Kohärenz zu verbessern, die Nutzung vorhandener Ressourcen zu optimieren, einen speziellen europäischen Investitionsfonds für strategische Prioritäten einzurichten und die länderübergreifende Dimension wichtiger Bereiche wie Energie, FuI, Qualifikationen zu berücksichtigen;
· betont, dass eine robuste EU-Handelspolitik erforderlich ist, die die Risiken einer asymmetrischen Dekarbonisierung, globaler Überkapazitäten und einer Verschärfung der handelspolitischen Spannungen abmildert und gleichzeitig zu einer größeren Autonomie in Bezug auf die kritischen Rohstoffe führt, um die industrielle Zukunft Europas zu sichern.

	Kontakt
	Silvia Staffa

	Tel.
	+32 25468378

	E-Mail
	Silvia.Staffa@eesc.europa.eu





· Nachhaltigkeit als Triebkraft für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus in der EU

	Berichterstatterin
	Isabel YGLESIAS (Gruppe Arbeitgeber – Spanien)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00656-00-00-AC
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Der EWSA
· betont, dass die Umstellung auf einen nachhaltigen Tourismus beschleunigt werden muss. Ferner gilt es, Strategien im Hinblick auf einen regenerativen Tourismus umzusetzen, damit schwerpunktmäßig auf den Tourismus ausgerichtete Regionen durch den Tourismus in vollem Umfang zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU beitragen können. Der regenerative Tourismus geht weiter als der nachhaltige Tourismus: Er ist auf Ansätze ausgerichtet, mit denen das natürliche, soziale und wirtschaftliche Kapital wiederhergestellt und gestärkt wird, sodass langfristig positive Auswirkungen für die Reiseziele und die einheimische Bevölkerung erreicht werden;
· empfiehlt, dass in der neuen Legislaturperiode der EU eine Tourismuspolitik gefördert werden sollte, die Ziele der aktiven Regeneration einbezieht und der Wechselwirkung aller Aspekte, die ein Reiseziel ausmachen, Rechnung trägt, namentlich den Ökosystemen, der einheimischen Bevölkerung, der lokalen Wirtschaft und den Touristen;
· schlägt vor, zur Beschleunigung der Umstellung auf ein Tourismusmodell, bei dem aktive Wiederherstellung und sozialer Wert im Mittelpunkt stehen, im Rahmen der Strategie für nachhaltigen Tourismus klare Leitlinien und konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung dieser Strategie sollten begleitend geeignete Förder- und Forschungsprogramme sowie Sozial- und Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden;
· macht deutlich, dass die Schulung und Kompetenzentwicklung der Arbeitnehmer in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft überaus wichtig ist, um die Beschäftigungsqualität zu verbessern und die für die Umstellung auf einen regenerativen Tourismus erforderlichen Talente zu gewinnen und zu halten. Sollen diese Ziele erreicht werden, muss die Beteiligung der Verbraucher verstärkt und gefestigt werden. Für eine weitergehende und wirksamere Einbeziehung ist das Zusammenspiel aus wirtschaftlichen Anreizen, zugänglichen Modellen und Strategien, mit denen das Reisen auch außerhalb der Saison gefördert wird, ausschlaggebend.

	Kontakt
	Silvia Staffa

	Tel.
	+32 25468378

	E-Mail
	Silvia.Staffa@eesc.europa.eu





[bookmark: _Toc189059540][bookmark: _Toc70322234][bookmark: _Toc75527084][bookmark: _Toc192845599]LANDWIRTSCHAFT, LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT

· Sicherung einer nachhaltigen Lebensmittelerzeugung und eines angemessenen Einkommens für die europäischen Landwirte angesichts der Herausforderungen in den Bereichen Markt, Umwelt und Klima

	Berichterstatter
	Arnold PUECH D'ALISSAC (Gruppe Arbeitgeber – FR)
Piroska KÁLLAY (Gruppe Arbeitnehmer – HU)
Joe HEALY (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IE)

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes
EESC-2024-03974-00-00-AC
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Der EWSA
· empfiehlt, kurz- und langfristige Instrumente zur Stützung der Einkommen der Landwirte in Krisenzeiten sowohl im Rahmen der GAP als auch darüber hinaus zu entwickeln und umzusetzen, darunter
· Versicherungssysteme zur Absicherung gegen Klima- und Umweltkatastrophen: Erarbeitung eines auf öffentlich-privaten Partnerschaften basierendes Versicherungsmodells und Überarbeitung der Berechnung der Referenzerträge; 
· Versicherungssysteme gegen Spannungen auf den Märkten: Analyse der Entwicklung innovativer Maßnahmen wie einer parametrischen Versicherung und Aufnahme antizyklischer Elemente in die GAP-Instrumente nach 2027, um auf den Marktdruck zu reagieren;
· Risiko- und Krisenmanagementinstrumente: ein GAP-Haushalt, der im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) wieder auf 0,5 % des BIP der EU gebracht wird; Verbesserung und Förderung auf Ebene der Mitgliedstaaten der Verwendung der 3 % der Direktzahlungen als Beiträge der Landwirte zum Risikomanagementinstrument; Neukonzipierung und Aufstockung der Reserve für Krisen im Agrarsektor auf EU-Ebene; Entwicklung landwirtschaftlicher Fonds auf Gegenseitigkeit für Gesundheits- und Umweltrisiken;
· Von der GAP und von Banken angebotene Finanzinstrumente: Unterstützung der Investitionskapazität der Landwirte durch einfache, unbürokratische Finanzinstrumente, darunter auch Finanzprodukte, die von Banken angeboten werden (Pilotdarlehen, zinsfreie Darlehen, Darlehen für landwirtschaftliche Betriebsgründungen);
· Instrumente zur Sicherung des Einkommens der Landwirte und zur Verbesserung ihrer Verhandlungsposition: Prüfung einer möglichen Ausweitung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken um ein Verbot des Verkaufs unter dem Selbstkostenpreis nach sorgfältiger Prüfung der Auswirkungen dieses Verbots auf alle Akteure der Lebensmittelkette; Ergreifung neuer Maßnahmen auf europäischer Ebene, damit die Landwirte gemeinsam Preise aushandeln können, und Ausweitung der Unterstützung für Genossenschaften und Erzeugerorganisationen; Beibehaltung, Erhöhung und gezieltere Ausrichtung der Direktzahlungen an aktive Landwirte im Rahmen der nächsten GAP; ein Nachhaltigkeitsbeitrag für den Übergang; Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Standards für die Lebensmittelerzeugung in allen Handelsabkommen;
· empfiehlt, eine sektorspezifische partizipative Governance weiter zu fördern und den sozialen Dialog im Agrar- und Lebensmittelsektor zu stärken;
· weist darauf hin, dass es einer hochwertigen Agrarforschung und Investitionen in Bildung bedarf;
· betont, wie wichtig es ist, eine dynamische landwirtschaftliche Erzeugung in ganz Europa aufrechtzuerhalten, und weist darauf hin, dass die Entwicklung des ländlichen Raums ein Hauptziel der gemeinsamen Agrarpolitik bleiben und dass hierfür ausreichende Mittel bereitgestellt werden müssen.

	Kontakt
	Myrto Kolyva

	Tel.
	+32 25468718

	E-Mail
	Myrto.Kolyva@eesc.europa.eu




[bookmark: _Toc192845600]BERATENDE KOMMISSION FÜR DEN INDUSTRIELLEN WANDEL

· Robotik im Metaversum – Anwendung in der Medizin

	Berichterstatter
	Martin BÖHME (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – DE)

	Ko-Berichterstatter
	Hervé JEANNIN (Kategorie 2 – FR)

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-02859-00-00-AC-TRA
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Der EWSA
· [bookmark: _Toc191974019]ist der Ansicht, dass ein umfassender Rechtsrahmen für Robotik und Metaversum in der Gesundheitsversorgung entwickelt werden sollte;
· [bookmark: _Toc191974020]betont die Bedeutung der Förderung ethischer Normen und Patienteneinwilligungserklärungen;
· [bookmark: _Toc191974021]fordert Investitionen in die digitale Infrastruktur, um einen gleichberechtigten Zugang zu gewährleisten; betont, dass diese Investitionen gerade in ländlichen und unterversorgten Gebieten wichtig sind, um einer digitalen Kluft zu entgegenzuwirken. Die EU sollte den Aufbau von 5G- und 6G-Netzen als Grundlage für den sicheren und zuverlässigen Einsatz von Robotik und metaversellen Technologien vorrangig behandeln. Eine zentrale Priorität besteht darin, in allen Mitgliedstaaten für einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Fortschritten in der Gesundheitsversorgung zu sorgen;
· [bookmark: _Toc191974022]spricht sich dafür aus, Angehörige der Gesundheitsberufe besser mit entsprechenden Aus- und Weiterbildungsangeboten zu unterstützen. Die EU muss Aus- und Weiterbildungsprogramme finanzieren und fördern, in deren Rahmen medizinisches Fachpersonal auf die Integration von Robotik und metaversellen Technologien vorbereitet wird;
· [bookmark: _Toc191974023]ist der Auffassung, dass Innovationen durch eine gezielte EU-Investitionsstrategie gefördert werden sollten; spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass die EU eine gezielte Investitionsstrategie entwickeln sollte, die insbesondere darauf ausgerichtet ist, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Robotik- und Metaversum-Lösungen für die Gesundheitsversorgung Unterstützung erhalten;
· [bookmark: _Toc191974024]hebt hervor, dass bezüglich Datenschutz und Cybersicherheit wirksame Vorkehrungen getroffen werden müssen; fordert die EU nachdrücklich zur Umsetzung strenger Datenschutz- und Cybersicherheitsvorschriften auf, damit der Schutz sensibler Gesundheitsdaten und die Abwehr von Cyberangriffen gewährleistet sind. Dazu gehört auch die Sicherung der Verbindungen zwischen Robotik, Metaversum und Geräten mit Benutzerschnittstelle; weist ferner darauf hin, dass in den verschiedenen Rechtsordnungen die Frage der Datensouveränität und der Regelkonformität der Daten geregelt werden muss, damit die Patientenrechte gewahrt sind und das Vertrauen in grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet ist.
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